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Hansestadt Stendal   Vorlage Datum: 08.04.2019 

Amt: 67 - Amt für technische Dienste Drucksachennummer: Öffentlichkeitsstatus: 
öffentlich 

Az.:  VI/1019  

TOP: Bestätigung der Straßenreinigungssatzung - Beschluss über Änderungsantrag 
 

Auswirkungen auf die Ortschaften der Hansestadt Stendal: 

Belange der Ortschaften werden berührt.  ja X nein 

Die betroffenen Ortschaftsräte werden angehört.  ja X nein 

Das Zweitbeschlussverlangen kann geltend gemacht werden.  ja X nein 

 
 

Beratungsfolge: Beratungsergebnis: 

Stadtrat am: 13.05.2019  

 

Finanzielle Auswirkungen: 

Finanzierung  ja Gesamtbetrag:  Euro X nein 

Wenn ja Produktkonto Betrag 

Produktkonto (Ermächtigung)   Euro 

 Ergebnisplan    

 Mehr-,  Minderaufwendungen   Euro 

 Mehr-,  Mindererträge   Euro 

 Finanzplan    

 Mehr-,  Minderausgaben   Euro 

 Mehr-,  Mindereinnahmen   Euro 

 

Folgekosten:  nein 

  ja Gesamtbetrag  Euro 

  jährlich Betrag  Euro ab Jahr  

  einmalig Betrag  Euro im Jahr  

Sichtvermerk der 
Kämmerin: 

 

 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 15.10.2018 unter Tagesordnungspunkt 11.1 folgenden 
Beschluss gefasst: „Die Straßen Arnimer Straße und Arnimer Damm sind in die Liste der in 
die öffentliche Straßenreinigung einbezogenen Straßen aufzunehmen.“ Dieser Beschluss 
wird hiermit bestätigt. 
 
 
 
Begründung: 
 
Mit Beschlussvorlage VI/874 legte die Verwaltung den Entwurf der Satzung über die 
Straßenreinigung und den Winterdienst in der Hansestadt Stendal (Straßenreinigungs-
satzung) dem Stadtrat zur Beschlussfassung vor.  
 
In der Vorberatung durch den Stadtentwicklungsausschuss am 19.09.2018 stellte ein 
Stadtrat mit Wohnsitz im Arnimer Damm einen Änderungsantrag mit folgendem Inhalt: „Der 
Ausschuss für Stadtentwicklung möge beschließen, dass die Straße Arnimer Damm in das 
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Verzeichnis der in die öffentliche Straßenreinigung einbezogenen Straßen aufgenommen 
werde.“ Der Änderungsantrag wurde einstimmig angenommen. Im Haupt- und Personal-
ausschuss am 01.10.2018 wurde der Antrag durch die zusätzliche Aufnahme der Arnimer 
Straße in das Straßenverzeichnis der von der Stadt zu reinigenden Straßen ergänzt. Der 
Änderungsantrag, der nunmehr den Arnimer Damm und die Arnimer Straße umfasste, wurde 
einstimmig beschlossen. 
 
In der Stadtratssitzung am 15.10.2018 wurde über den Änderungsantrag ÄA VI/024 mit 
folgender Empfehlung abgestimmt: „Die Straßen Arnimer Straße und Arnimer Damm sind in 
die Liste der in die öffentliche Straßenreinigung einbezogenen Straßen aufzunehmen.“ Der 
Änderungsantrag wurde ebenfalls einstimmig beschlossen. 
 
Die Straßenreinigungssatzung wurde mit der Änderung ausgefertigt und veröffentlicht. Sie 
trat am 01.01.2019 in Kraft. 
 
Aufgrund einer Anfrage hinsichtlich eines Mitwirkungsverbotes des Antragstellers wurde die 
Kommunalaufsicht um Stellungnahme gebeten. Mit Schreiben vom 29.03.2019 wurde durch 
den Landkreis mitgeteilt, dass die Wiederholung des Beschlusses über den 
Änderungsantrag ohne Teilnahme befangener Ratsmitglieder empfohlen werde. Sollte sich 
dabei eine inhaltliche Änderung ergeben, solle auch die Straßenreinigungssatzung 
insgesamt neu beschlossen werden.  
 
Da nach Auffassung der Kommunalaufsicht eine fehlerhaft zustande gekommene  
Beschlussempfehlung im Ausschuss keine Auswirkungen auf die Rechtmäßigkeit des 
Stadtratsbeschlusses habe, wurde die Empfehlung zur Beschlusswiederholung nur für die 
Abstimmung im Stadtrat ausgesprochen.  
 
Aus den dargelegten Gründen wird der Änderungsantrag ÄA VI/024 zur Straßenreinigungs-
satzung unter TOP 11.1 der Sitzung vom 15.10.2018 erneut zur Abstimmung im Stadtrat 
vorgelegt. 
 
 
 
Klaus Schmotz 
Oberbürgermeister 
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